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B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Di-
gitale Gesellschaft

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/7451 -

Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes 
- Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thü-
ringer Vergaberecht

Berichterstatter: Abgeordneter Henkel

Beratungen:

Durch Beschluss des Landtags in seiner 105. Sitzung vom 17. März 
2023 wurde der Gesetzentwurf an den Ausschuss für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitale Gesellschaft überwiesen.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
hat den Gesetzentwurf in seiner 38. Sitzung am 19. April 2023, in seiner 
39. Sitzung am 24. Mai 2023, in seiner 40. Sitzung am 1. Juni 2023, in 
seiner 42. Sitzung am 6. September 203, in seiner 43. Sitzung am 25. Ok-
tober 2023 und in seiner 44. Sitzung am 1. November 2023 beraten.

Zu dem Gesetzentwurf wurde ein schriftliches und ein mündliches An-
hörungsverfahren durchgeführt.

Der Gesetzentwurf war Gegenstand einer Online-Diskussion gemäß 
§ 96 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags.

Beschlussempfehlung:

Der Gesetzentwurf wird in folgender Fassung angenommen:

"Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokra-
tieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Vergabegesetz in der Fassung vom 23. Januar 2020 
(GVBI. S. 29) wird wie folgt geändert:
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1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe "50.000" durch die Angabe "75.000" 
und die Angabe "20.000" durch die Angabe "30.000" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort "Wege" die Worte "eines 
Direktauftrags," eingefügt.

bb) Satz 3 wird durch die folgenden Sätze 3 bis 5 ersetzt:

"Dabei sollen die Grenzen für Auftragswerte, bis zu deren Er-
reichen ein Direktauftrag möglich ist, auf mindestens 7.000 
Euro festgesetzt werden. Weiter sollen die Grenzen für Auf-
tragswerte, bis zu deren Erreichen eine Auftragsvergabe im 
Wege einer Verhandlungsvergabe oder einer freihändigen 
Vergabe zulässig ist, für Liefer- und Dienstleistungsaufträge 
auf mindestens 50.000 Euro und für Bauleistungen auf min-
destens 250.000 Euro festgesetzt werden. Zudem soll die 
Grenze für Auftragswerte, bis zu deren Erreichen eine Auf-
tragsvergabe im Wege einer Beschränkten Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb zulässig ist, für Liefer- und Dienst-
leistungsaufträge auf mindestens 100.000 Euro und für Bau-
leistungen auf mindestens 500.000 Euro festgesetzt werden."

cc)  Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 6 und 7.

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "26. Januar 1993 (GVBl. S. 181)" 
durch die Angabe "23. Mai 2019 (GVBI. S. 153)" ersetzt.

3. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Staatliche Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 1 sowie sonsti-
ge Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
im Sinne des § 2 Abs. 1, kommunale Auftraggeber im Sinne des § 2 
Abs. 2 und juristische Personen im Sinne des § 2 Abs. 3 haben si-
cherzustellen, dass die Bekanntmachung eines öffentlichen Auf-
trags auf der zentralen Landesvergabeplattform oder auf dem Be-
kanntmachungsservice des Bundes in elektronischer Form ermittelt 
werden kann."

4. § 4 erhält folgende Fassung:

"§ 4 
Umweltverträgliche Beschaffung, Open-Source-Software,  
Berücksichtigung umweltbezogener und sozialer Aspekte  

im Vergabeverfahren

(1) Staatliche Auftraggeber sollen bei der Beschaffung eines Inves-
titionsguts mit einem Stückwert von mehr als 1.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) neben den voraussichtlichen Anschaffungskosten unter 
Berücksichtigung des Lebenszyklusprinzips die voraussichtlichen 
Betriebskosten über die Nutzungsdauer, die Kosten für den Energie-
verbrauch sowie die Entsorgungskosten berücksichtigen. Die kom-
munalen Auftraggeber und die sonstigen Auftraggeber im Sinne des 
§ 2 können nach Satz 1 verfahren. Die Regelungen zur Berechnung 
des Auftragswertes bleiben davon unberührt.
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(2) Bei der Beschaffung von IT- und IT-gestützten Produkten gilt § 4 
des Thüringer Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwal-
tung (ThürEGovG) in der jeweils geltenden Fassung. Dort, wo es 
technisch möglich und wirtschaftlich ist, soll der Einsatz von Open-
Source-Software vorrangig erfolgen. Darüber hinaus sollen auch die 
Aspekte Bedienbarkeit, Zukunftssicherheit, Interoperabilität und IT-Si-
cherheit berücksichtigt werden. Unter Open-Source-Produkten sind 
solche Produkte zu verstehen, deren Quellcode öffentlich zugäng-
lich ist und deren Lizenz die Verwendung, Weitergabe und Verände-
rung nicht einschränkt.

(3) Umweltbezogene und soziale Aspekte können auf allen Stufen 
des Vergabeverfahrens, namentlich bei der Definition des Auftrags-
gegenstands, dessen technischer Spezifikation, der Auswahl der Bie-
ter, der Erteilung des Zuschlags und den Bedingungen für die Aus-
führung des Auftrags berücksichtigt werden, wenn sie im sachlichen 
Zusammenhang mit der Auftragsleistung stehen und in der Bekannt-
machung oder den Vergabeunterlagen angegeben sind.

(4) Als Aspekte im Sinne von Absatz 3 können insbesondere in Be-
tracht kommen:
1. Verwendung von Produkten, die aus recycelten Materialien her-

gestellt wurden,
2. Verwendung ressourcenschonend hergestellter Produkte und Ma-

terialien,
3. Verwendung von Produkten oder Materialien, die Umweltgütezei-

chen tragen,
4. umweltbezogene und soziale Verträglichkeit der verwendeten 

Produkte, einschließlich deren Herkunft und der Einhaltung an-
erkannter Produktionsstandards,

5. die Energieeffizienz der verwendeten Produkte,
6. der Anteil sozialversicherungspflichtig beschäftigter Arbeitnehmer.

(5) Bereits bei der Definition des Auftragsgegenstands kann der Auf-
traggeber ökologische und soziale Belange berücksichtigen, wenn sie 
im sachlichen Zusammenhang mit der Auftragsleistung stehen sowie 
in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen angegeben sind 
und soweit nicht haushaltsrechtliche Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit, Vorgaben des Umweltrechts oder Unionsrecht, 
insbesondere keine Beeinträchtigung des Marktzugangs für auslän-
dische Bieter entgegenstehen. Bei der technischen Spezifikation ei-
nes Auftrags können Umwelteigenschaften oder Auswirkungen be-
stimmter Warengruppen oder Dienstleistungen auf die Umwelt, oder 
auch beide, festgelegt werden. Hierzu können geeignete Spezifika-
tionen verwendet werden, die in Umweltgütezeichen definiert sind. 
Für die Anforderungen an Umweltgütezeichen gelten die jeweils ein-
schlägigen Bestimmungen der Vergabeverordnung, der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen und der Unterschwellenvergabe-
ordnung. Andere geeignete Beweismittel, insbesondere technische 
Unterlagen der Hersteller oder Prüfberichte anerkannter Stellen, sind 
ebenfalls zulässig. Die technischen Spezifikationen dürfen die Öff-
nung der öffentlichen Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb nicht 
in ungerechtfertigter Weise behindern.

(6) Der Auftraggeber kann zusätzliche Bedingungen für die Ausfüh-
rung des Auftrags vorschreiben, wenn diese
1. mit Unionsrecht vereinbar sind, insbesondere keinen diskriminie-

renden Charakter haben,
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2. in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen angege-

ben werden,
3. keine versteckten technischen Spezifikationen, Auswahl- oder Zu-

schlagskriterien darstellen und
4. alle Bewerber in der Lage sind, diesen Bedingungen nachzukom-

men, falls sie den Zuschlag erhalten.

Staatliche Auftraggeber sollen unter den in Satz 1 genannten Vo-
raussetzungen für die Ausführung des Auftrags in geeigneten Fäl-
len mindestens einen umweltbezogenen Aspekt vorschreiben, so-
fern nicht bereits im Rahmen der Leistungsbeschreibung oder der 
Zuschlagskriterien mindestens ein umweltbezogener Aspekt vorge-
geben wurde. Als umweltbezogene Aspekte in diesem Sinne gelten 
umweltfreundliche und energieeffiziente Produkte, Materialien und 
Verfahren, wie zum Beispiel:
1. Geräte, Fahrzeuge, Gebäude oder Gebäudebestandteile mit ho-

her Energieeffizienzklasse,
2. Produkte, die aus recycelten Materialien hergestellt wurden,
3. ressourcenschonend hergestellte Produkte, Materialien oder der 

Einsatz ressourcenschonender Verfahren bei der Auftragsausfüh-
rung,

4. Verfahren, die einen möglichst geringen Schadstoffausstoß (zum 
Beispiel niedriger CO2-Fußabdruck), möglichst geringe Geräusch-, 
Geruchs- oder sonstige Emissionen verursachen oder weitestge-
hend auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden 
verzichten sowie

5. Produkte, Materialien oder Verfahren, die Umweltgütezeichen im 
Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 3 tragen."

5. Die §§ 5 und 6 werden aufgehoben.

6. § 7 wird § 5 und die Absätze 4 und 5 werden durch folgenden Absatz 4 
ersetzt:

"(4) Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände 
wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. Das wirtschaftlichste Angebot 
bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu des-
sen Ermittlung können neben dem Preis oder den Kosten auch quali-
tative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt werden. 
Die Berücksichtigung von Umweltkriterien bei der Zuschlagserteilung 
ist zulässig, wenn
1. die Umweltkriterien mit dem Auftragsgegenstand zusammenhän-

gen,
2. die Umweltkriterien im Leistungsverzeichnis oder in der Bekannt-

machung des Auftrags ausdrücklich genannt sind,
3. dem Auftraggeber durch die Festlegung des Kriteriums keine un-

eingeschränkte Entscheidungsfreiheit eingeräumt wird und
4. alle Grundsätze des Unionsrechts, vor allem das Diskriminierungs-

verbot, gewahrt werden."

7. Die §§ 8 und 9 werden aufgehoben.

8. § 10 wird § 6 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Für Bauleistungen und andere Dienstleistungen, die das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I 
S. 799) oder das Tarifvertragsgesetz vom 25. August 1969 (BGBl. I 
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S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung erfasst, dürfen öffent-
liche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, die ihren 
Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leistungen Arbeitsbe-
dingungen gewähren, die mindestens den Vorgaben desjenigen 
Tarifvertrages entsprechen, an den das Unternehmen aufgrund 
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist oder der nach 
dem Tarifvertragsgesetz für allgemein verbindlich erklärt wurde."

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Öffentliche Aufträge für Dienstleistungen der allgemein zugäng-
lichen Beförderung von Personen im öffentlichen Personennah-
verkehr dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die ihren 
Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens das 
in Thüringen für diese Leistung in einem einschlägigen und reprä-
sentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarif-
vertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten 
Modalitäten zahlen und während der Ausführungslaufzeit Ände-
rungen des Tarifentgelts nachvollziehen."

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Staatliche Auftraggeber, einschließlich der Universitäten und 
ihrer Einrichtungen, vergeben Aufträge an Unternehmen nur dann, 
wenn diese ihren Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung 
mindestens das in Thüringen für die jeweilige Branche in einem 
einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerk-
schaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den 
tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zahlen und während der 
Ausführungslaufzeit Änderungen des Tarifentgelts nachvollziehen. 
Bei mehreren als repräsentativ festgestellten Tarifverträgen darf 
die Wahlmöglichkeit des sich bewerbenden Unternehmens nicht 
beschränkt werden. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Das für Ar-
beit zuständige Ministerium gibt im Thüringer Staatsanzeiger be-
kannt, welcher Tarifvertrag beziehungsweise welche Tarifverträge 
für die jeweilige Branche als repräsentativ im Sinne des Satzes 1 
anzusehen sind; Absatz 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass das für Arbeit zuständige Ministerium die in Absatz 3 gere-
gelten Rechte und Pflichten in alleiniger Zuständigkeit wahrnimmt. 
Unterfällt die ausgeschriebene Leistung keinem als repräsentativ 
festgestellten Tarifvertrag im Sinne des Satzes 1 oder liegt keine 
Bekanntgabe im Sinne des Satzes 4 vor, vergeben Auftraggeber 
nach Satz 1 Aufträge an Unternehmen nur dann, wenn diese ih-
ren Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung ein Mindest-
stundenentgelt zahlen, das mindestens 1,50 Euro über dem ak-
tuell gültigen gesetzlichen Mindestlohn liegt, insofern dieser auf 
Basis der Empfehlung der Mindestlohnkommission festgelegt wur-
de. Gleiches gilt, wenn das in dem als repräsentativ festgestell-
ten Tarifvertrag vorgesehene Stundenentgelt geringer ist als das 
in Satz 5 genannte Mindeststundenentgelt. Als Entgelt im Sinne 
der Sätze 1 und 5 gelten alle Zahlungen, die im arbeitsvertragli-
chen Austauschverhältnis als Gegenleistung für die vom Arbeit-
nehmer erbrachte Arbeit gezahlt werden. Die Verpflichtung zur 
Zahlung der in Satz 1 oder Satz 5 genannten Mindeststunden-
entgelte gilt nicht, wenn die ausgeschriebene Leistung im sachli-
chen und räumlichen Anwendungsbereich
1. eines nach dem Tarifvertragsgesetz für allgemeinverbindlich 

erklärten Tarifvertrags oder
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2. eines Tarifvertrags, dessen Geltung durch eine Rechtsverord-

nung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf alle Arbeit-
geber und Arbeitnehmer erstreckt wurde,

liegt und sich hieraus ein Mindeststundenentgelt ergibt."

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

"(7) Die kommunalen Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 2 und 
die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts im Sinne des § 2 Abs. 1, mit Ausnahme der 
Universitäten und ihrer Einrichtungen, können nach den Absät-
zen 4 und 5 verfahren."

e) Absatz 10 erhält folgende Fassung:

"(10) Die Bieter haben bei der Auftragsdurchführung ihren Arbeit-
nehmern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt 
zu zahlen."

9. § 10 a wird § 6 a.

10. § 11 wird aufgehoben.

11. § 12 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe "§ 12 a Abs. 1 Satz 2" durch 
die Angabe "§ 8 Abs. 2 Satz 1" ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Soweit Leistungen nach Absatz 1 auf Nachunternehmer über-
tragen werden, hat der Auftragnehmer auch den Nachunterneh-
mern die für Auftragnehmer geltenden Pflichten der Absätze 3 und 
4 sowie der §§ 6 und 12 Abs. 2 aufzuerlegen und die Beachtung 
dieser Pflichten durch die Nachunternehmer zu kontrollieren."

c) In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe "§ 15 Abs. 2" 
durch die Angabe "§ 10 Abs. 2" ersetzt.

d) In Absatz 4 werden die Worte "vertraglich zu verpflichten" durch 
das Wort "verpflichtet" ersetzt.

12. § 12 a wird § 8 und erhält folgende Fassung:

"§ 8 
Verfahrensanforderungen

(1) Bieter sind verpflichtet mit der Abgabe des Angebotes eine Eigen-
erklärung zur Einhaltung der Bestimmungen des Vergabegesetzes 
vorzulegen. Das für das öffentliche Auftragswesen zuständige Minis-
terium legt den Wortlaut der Erklärung nach Satz 1 im Einvernehmen 
mit dem dafür zuständigen Ausschuss des Thüringer Landtags fest. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, in der Bekanntmachung oder in den 
Vergabeunterlagen darauf hinzuweisen, dass nur Angebote gewertet 
werden können, welchen eine Erklärung nach Satz 1 beigefügt ist.

(2) Der Auftraggeber bestimmt unter Beachtung der jeweils einschlä-
gigen vergaberechtlichen Formvorschriften in der Bekanntmachung 
oder in den Vergabeunterlagen, in welcher Form die Abgabe des An-
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gebots, die Vorlage von Nachweisen und Erklärungen und die Ein-
holung von Zustimmungen nach § 7 Abs. 1 und 3 zu erfolgen hat. 
Die Kommunikation einschließlich der Angebotsabgabe kann dabei 
per E-Mail erfolgen, wenn unterhalb der Schwellenwerte nach § 106 
GWB bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen eine Ver-
handlungsvergabe beziehungsweise bei der Vergabe von Bauleis-
tungen eine freihändige Vergabe durchgeführt wird. § 7 Abs. 4, § 39 
Satz 1 und § 40 UVgO finden hierauf keine Anwendung. Der Auftrag-
geber hat bei Angebotsabgaben per E-Mail auch im Unterschwellen-
bereich die Einhaltung der Anforderungen nach den §§ 10 und 11 
VgV sicherzustellen und dabei insbesondere den geheimen Wettbe-
werb zu gewährleisten."

13. § 13 wird aufgehoben.

14. § 14 wird § 9.

15. § 15 wird § 10 und Absatz 1 Satz 1 wie folgt geändert:

a) Die Nummer 2 wird gestrichen.

b) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

16. § 16 wird § 11.

17. § 17 wird § 12 und Absatz 1 wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "auferlegten Verpflichtungen" durch 
die Worte "bestehenden Anforderungen" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe "§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1" durch die An-
gabe "§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1" ersetzt.

c) In Satz 4 werden nach dem Wort "Beschäftigten" die Worte "und 
Nachunternehmer" eingefügt.

18. § 18 wird § 13 und wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der Auftraggeber hat mit dem Auftragnehmer zu vereinba-
ren, dass die schuldhafte Nichterfüllung der aus § 6 resultieren-
den Anforderungen durch den Auftragnehmer oder seine Nachun-
ternehmer sowie schuldhafte Verstöße gegen die Verpflichtungen 
der §§ 7 und 12 Abs. 2 den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung 
des Vertrags berechtigen."

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe "§§ 10, 11, 12 und 17 Abs. 2" 
durch die Angabe "§§ 6, 7 und 12 Abs. 2" ersetzt.

19. § 19 wird § 14 und in den Absätzen 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
"§ 12 a Abs. 1 Satz 2" durch die Angabe "§ 8 Abs. 2 Satz 1" ersetzt.

20. § 20 wird § 15 und in Absatz 2 wird die Angabe "§ 10 Abs. 4 bis 8" 
durch die Angabe "§ 6 Abs. 4 bis 8" ersetzt.

21. § 21 wird § 16.
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22. § 22 wird § 17 und folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung 
des Thüringer Vergabegesetzes bereits begonnene Vergabeverfah-
ren werden nach dem Thüringer Vergabegesetz in der am Tag vor 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Vergabege-
setzes geltenden Fassung fortgesetzt und abgeschlossen."

23. § 22 a wird § 17 a und erhält folgende Fassung:

"§ 17 a 
Übergangsregelung zu § 3

§ 3 Abs. 3 tritt am [einsetzen: Angabe des Tages und Monats der Ver-
kündung des Änderungsgesetzes und der Jahreszahl des zweiten 
auf die Verkündung folgenden Jahres] in Kraft."

24. § 23 wird § 18."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Laudenbach 
Vorsitzender
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